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 1 ANGABEN ZUM MODUL 

1a Modulkennziffer   

1b 
Modultitel  

(deutscher Titel) 
Schlüsselqualifikationen 

1c 

Modultitel 

(englische 

Übersetzung) 

Key Qualifications 

1d Credit Points 6 CP 

1e Modulverantwortliche(r) Dr. Anke Schulz  

1f Modultyp  Pflichtmodul 

1g Modulnutzung  verschiedene Formen der transferorientierten Projektarbeit: forschendes bzw. lehrendes 

Lernen; Blockseminare; Praktikum; Auslandsaufenthalt 

1h 
Anbietende  

Organisationseinheit 
Studienzentrum 

1i 
Empfohlene inhaltliche  

Voraussetzungen 
keine 

1j Lerninhalte (deutsch) Lt. Ankündigung 

 
Lerninhalte  

(Übersetzung englisch) As announced 

1k 
Lernergebnisse/ 

Kompetenzen 

Vermittlung von Schlüsselqualifikationen im Bereich der geistes-., kultur- und 
medienwissenschaftlichen Tätigkeitsfelder; Schulung der Fähigkeiten, die zur 
selbständigen Organisation von wissenschaftlicher und kultureller Arbeit erforderlich sind; 
Befähigung zur Kommunikation im Feld der transnationalen Kulturen. 

A1. Grundlagen Literaturwissenschaft I Modulkennziffer /  
Schlüsselqualifikationen 
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Lernergebnisse/ 

Kompetenzen 

(Übersetzung englisch) 

Key Qualifications in the field of humanities, cultural studies and media studies; 

enhancement of skills that are vital for independent organisation of scientific and cultural 
work; 

abilitiy to communicate in transnational contexts 

1l 

Workloadberechnung 

(a: Berechnung 

Präsenzzeit und 

Arbeitsstunden) 

 

Die Gesamtsumme der Präsenz- und Arbeitsstunden des Moduls wird zum 

Abschluss der Detailangaben  a) bis c) gesondert angegeben. 

 

a) Detailberechnung:  

    SWS / Präsenzzeit /Arbeitsstunden pro Lehrveranstaltungsart im Modul 

 

☐ Anzahl 
Vorlesung(en) mit 
jeweils  

Anzahl 
SWS mit 
insgesamt 

Anzahl 
Stunden 
Präsenzzeit 

☒       
Seminar(en) mit 
jeweils  

      SWS mit       
Stunden 
Präsenzzeit 

☐       
Übung(en) mit 
jeweils                

      
SWS mit 
insgesamt    

      
Stunden 
Präsenzzeit 

☒       
Praktikum/Praktika 
mit   

      
insgesamt 
Arbeitsstunden 

  

☐       
Begleitseminar(en) 
mit jeweils     

      SWS mit       
insg. Stunden 
Präsenzzeit 

☐       
Laborpraktikum/-
praktika mit je 

      SWS mit       
insg. Stunden 
Präsenzzeit 

☒       
Tutorium/Tutorien 
mit 

      
insg. Stunden 
Präsenzzeit 

  

☒       
Exkursion(en) mit 
jeweils 

      
SWS mit 
insgesamt 

      Arbeitsstunden 

 

☒              sonstige Lehrveranstaltung (z.B. Blockveranstaltungen), und zwar: 

 

mit 
je   

      
SWS / mit 
insgesamt   

      Stunden 
☐  

Präsenzzeit     

☐  

Arbeitsstunden 

= Summe der Präsenzzeit und Arbeitsstunden:  

150 Std. 

 
 

 

Workloadberechnung  

(b: Vor- und 

Nachbereitung/ 

Selbststudium) 

b) Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen bzw. Selbststudium 

= Summe der Arbeitsstunden: 

siehe Punkt a) 



  
 

   
   

  Seite 3 | 5 
 

 

Workloadberechnung  

(c: 

Prüfungsvorbereitung 

etc.) 

c) Prüfungsvorbereitung (ggf. inkl. Prüfungsdurchführung) 

  = Summe der Arbeitsstunden:  

30 Std. 

 
Workloadberechnung  

(Gesamtsumme a—c) 

Gesamtsumme der Präsenz- und Arbeitsstunden a) bis c) im Modul: 

180 Std. 

1m 

Darstellung  

der Auswahl-

möglichkeiten von 

Lehrveranstaltungen  

im Modul 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus verschiedenen Lehrveranstaltungen 
auswählen? 

JA 

In jedem Semester werden Lehrveranstaltungen angeboten, die für den Bereich General 
Studies relevant sind und Schlüsselqualifikationen vermitteln. Weiterhin bietet das 
Studienzentrum des FB 10 Workshops und Blockseminare zu unterschiedlichen 
Schlüsselkompetenzen an (z.B. Schreibkurse, die sich speziell an Masterstudierende 
wenden, Prüfungsvorbereitung, Arbeitsorganisation, Zeitmanagement, Coaching etc.). Die 
jeweilig aktuellen Angebote können dem LVV entnommen werden. Ein Kurs darf nur 
einmal belegt werden. Folgende Schwerpunkte werden gesetzt: 

 Transfer: Geisteswissenschaften und Berufspraxis 

Wie geht es nach dem geisteswissenschaftlichen Studium weiter? Welche 
Perspektiven gibt es für Geisteswissenschaftler/innen auf dem Arbeitsmarkt? 
Welche Schlüsselkompetenzen werden von Unternehmen verlangt? Welche von 
wissenschaftlichen Einrichtungen und Universitäten? Zu derartigen Themen 
organisiert das Studienzentrum Vorträge von Vertretern/innen aus der Berufspraxis, 
die von Ihren Erfahrungen aus dem Berufsalltag berichten. Die Veranstaltungsreihe 
besteht aus Vorträgen und anschließenden Diskussionen. Ein abschließender 
Bericht über die Veranstaltung ist Pflicht.  

 Wissenschaft im Kontext 

Studierende besuchen Ringvorlesungen, Gastvorträge, Workshops, Fachtagungen, 
Sommerschulen etc., in denen sie aktuelle Forschungsfelder Ihres Faches 
kennenlernen und sich über den Studienalltag hinaus mit der Wissenschaftskultur 
ihres Faches vertraut machen. Es ist vorab mit einem/einer Hochschullehrer/in 
abzusprechen, welche Veranstaltungen in Frage kommen. 

 Anerkennung von Praktika und Auslandsaufenthalt 

Sowohl Praktika in sachnahen Arbeitsbereichen als auch Auslandsaufenthalte sind 
wichtige Elemente einer qualifizierten Ausbildung im fortgeschrittenen Studium und 
werden im Rahmen des Moduls anerkannt. Voraussetzung sind 1.) Absprache mit 
der Studiengangsleitung und 2.) schriftliche Dokumentation (3-5 Seiten) 
Praktikumsbericht bzw. Bericht des Studienverlaufs. Dabei sollen jeweils die 
studienrelevanten Tätigkeiten und Erkenntnisse skizziert werden, sowie 3.) offizielle 
Bescheinigung des Praktikumsgebers bzw. der Universität, an der der 
Auslandsaufenthalt absolviert wurde. Unabhängig von dieser Anerkennung des 
Auslandsaufenthalts ist eine Anrechnung von erbrachten Studienleistungen 
möglich. Ansprechpartner sind im Vorfeld die Studiengangsleitung und nach 
Rückkehr das Studienzentrum. 

1n Unterrichtsprache(n)  

x   Deutsch ☐   Englisch ☐   Spanisch ☐   Französisch 

x   Sonstige, und zwar: 

variiert, je nach Veranstaltung/Praktikum/Projekt 
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1o Häufigkeit  

(Turnus für Lehrangebot des Moduls) z.B.: WS, jährl. Oder SoSe, jährl. Oder WS und SoSe 

etc. 

jedes Semester 

Lt. Ankündigung; jeweils 1 Mal im Semester bzw. im Jahr 

1p Dauer 

Sonstiges, und zwar 

Entweder 2 SWS innerhalb eines Semesters (in der Regel im 2. Semester, evtl. mit 

Blockseminararbeit während der vorlesungsfreien Zeit) oder  4 SWS im Verlauf von zwei 

aufeinander folgenden Semestern (wahlweise je nach Angebot) 

1q Literatur (Fakultativ) Wird zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben 

1r 
Sonstige Angaben  

zum Modul (Fakultativ)  

2 ANGABEN ZUR MODULPRÜFUNG (siehe dazu auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

x  Modulprüfung (MP, eine Studien- oder Prüfungsleistungen) 

☐  Kombinationsprüfung (KP, mehrere Studien- oder Prüfungsleistungen 

☐  Teilprüfung (TP, mehrere Studien- oder Prüfungsleistungen; getrennt ausgewiesen) 

2b 

Leistungen  

(Benennung nach Art 
und Anzahl) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter Bestandteil einer MP/KP/TP) 

SL  =  Studienleistung (unbenoteter Bestandteil einer MP/KP/TP) 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 

BPO bzw. MPO 2010) 

☐   PL  |   

Anzahl 
x   SL  |   Anzahl ☐   PVL  |  Begründung 

Ggf. weitere Erläuterungen zu den Prüfungs- und Studienleistungen: 
 

2c 

Anteil der einzelnen 
Prüfungsleistungen an 
der Modulnote  
(nur bei KP 
auszufüllen)  

 

 

Sonstige Anmerkungen: 
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2d 

Prüfungsform(en)  

(s. § 8, 9 und 10 AT 

BPO  

bzw. AT MPO 2010) 

☐   Hausarbeit ☐   Mündliche Prüfung 

(Einzelprüfung) 

☐   Referat, mündlich 

☐   Klausur ☐   Gruppenprüfung, 

mündlich 

☐   Referat mit schriftlicher 

Ausarbeitung 

☐   Portfolio ☐   Projektbericht ☐   Bachelorarbeit 

☐   

Praktikumsbericht 

☐   Kolloquium/Colloquium ☐   Masterarbeit 

x   Sonstiges, und zwar: 

Variiert je nach Veranstaltung: Portfolio gemäß AT § 8.8: Umfang nach Absprache 

mit den Lehrenden; bei Format „Praktikum“: Praktikumsbericht gemäß AT § 8.7, 

7.200 – 12.000 Zeichen (ohne LZ) 
 

2e Prüfungssprache(n) 

x   Deutsch ☐   Englisch ☐   Spanisch ☐   Französisch 

x   Sonstige, und zwar: 

variiert 
 

 

 


